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b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht eine 

Maskenpflicht. Sofern der Mindestabstand nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 unterschritten wird und nicht alle anwesenden 
Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind, besteht 
die Maskenpflicht auch am fest zugewiesenen Platz. Die An-
wesenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zu doku-
mentieren.“

c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen 

nur Personen teilnehmen, die negativ getestet sind. Gleiches 
gilt für Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 zeit-
gleich anwesenden Personen.“

4. Dem § 12 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„§ 11 Absatz 8 findet keine Anwendung.“

5. In § 14 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „mit mehr als 50 zeit-
gleich anwesenden Personen“ gestrichen.

6. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege dürfen nur 
von Personen in Anspruch genommen werden, die negativ 
getestet sind.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für medizinisch notwendige 

Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Lo-
gopädie, Podologie, Fußpflege und Behandlungen durch 
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Anwesenheit von Kundinnen und Kunden, die 

Dienstleistungen im Sinne von Absatz 1 und 3 in Anspruch 
nehmen, ist zu dokumentieren.“

7. In § 19 Absatz 2 wird nach Satz 1 der folgende Satz eingefügt:
„Beherbergt werden dürfen nur Personen, die am Tag der An-
reise negativ getestet sind und darüber hinaus an jedem dritten 
Tag des Aufenthalts ein negatives Testergebnis nachweisen.“

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3274) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der  

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung 
vom 20. Juli 2021 (GVBl. S. 886) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 werden nach dem Wort „Bil-

dung“ die Wörter „und in Hochschulen“ eingefügt.
2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „24“ durch 
die Angabe „48“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Lebensjahr“ die Wörter 
„sowie für Schülerinnen und Schüler, die Schulen gemäß 
§ 1 Absatz 2 Nummer 4 besuchen“ eingefügt.

3. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Auf Veranstaltungen sind die Zuweisung fester Plätze 
und die Bestuhlung und Anordnung der Tische so vorzuneh-
men, dass zwischen Personen, die nicht zum engsten Ange-
hörigenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird oder ein ausreichender Infektionsschutz 
durch andere Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrichtungen 
zur Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger 
Tröpfchenpartikel gewährleistet werden kann. Der Mindest-
abstand nach Satz 1 kann unterschritten werden, sofern der 
Schutz vor Tröpfcheninfektionen und Aerosolen sicherge-
stellt ist oder alle anwesenden Besucherinnen und Besucher 
negativ getestet sind. Für gastronomische Angebote gilt § 18 
Absatz 1 entsprechend.“
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8. § 26 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Zur Sicherstellung des Präsenzlehrbetriebs regeln die 
staatlichen, privaten und konfessionellen Hochschulen im 
Rahmen ihrer Schutz- und Hygienekonzepte die Testung 
von Studierenden in Bezug auf eine Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2, soweit Studierende an den Hoch-
schulen präsent sind, insbesondere für Teilnehmende an 
Lehrveranstaltungen, Praxisformaten und Präsenzprüfun-
gen. An Lehrveranstaltungen, Praxisformaten und Prüfun-
gen in Präsenzform dürfen nur Studierende teilnehmen, die 
mindestens zwei negative Testergebnisse an nicht aufeinan-
derfolgenden Tagen nachweisen, soweit sie an mehreren Ta-
gen der Woche an Präsenzformaten oder Präsenzprüfungen 
teilnehmen; die Teilnahme an lediglich einer Präsenzveran-
staltung in der Woche erfordert lediglich den Nachweis 
eines negativen Testergebnisses. In Lehrveranstaltungen 
und Praxisformaten in Präsenzform richtet sich die maxima-
le Anzahl von teilnehmenden Studierenden nach den Hygie-
nekonzepten der Hochschulen. Die Anwesenheit von Stu-
dierenden und Lehrenden bei Präsenzveranstaltungen ist zu 
dokumentieren.“

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Sofern der Mindestabstand in Lehrveranstaltungen nicht 
eingehalten werden kann, besteht die Pflicht zum Tragen 
einer FFP-2-Maske.“

9. In § 27 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig 
getestet werden sowie für“ gestrichen.

10. In § 28 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig 
getestet werden sowie“ gestrichen.

11. In § 29 Absatz 4 werden die Wörter „den Absätzen“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

12. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „750“ durch die Angabe 
„100“ ersetzt.

13. In § 35 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „empfangen“ die 
Wörter „; Besucherinnen und Besucher müssen negativ getestet 
sein“ eingefügt.

14. § 36 wird wie folgt gefasst:
„§36  

Pflege
Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen müssen 

negativ getestet sein. Weitere Vorgaben für vollstationäre und 
teilstationäre Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und ambulant 
betreute Pflege-Wohngemeinschaften bestimmt die für Pflege 
zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach 
§ 39.“

15. § 37 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen, die 
von Leistungserbringern mit Vereinbarungen nach § 123 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuches betrieben werden, müs-
sen negativ getestet sein.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
16. § 38 wird wie folgt gefasst:

„§ 38 
Großveranstaltungen und Experimentierklausel

(1) Die Zulassung von Veranstaltungen mit mehr als 2 000 
zeitgleich anwesenden Personen findet durch die jeweils fach-
lich zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für 
Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung statt. Die Zulassung 
kann sich auch auf bestimmte Veranstaltungsformen sowie ein-
zelne Veranstaltungsorte beziehen.

(2) Bei Veranstaltungen an Veranstaltungsorten, die zum 
Stichtag 13. März 2020 eine Höchstkapazität aufweisen, darf die 
Zulassung nach Absatz 1 bei Veranstaltungen mit mehr als 2 000 
zeitgleich anwesenden Personen höchstens eine Auslastung von 
50 % dieser Höchstkapazität umfassen. In keinem Fall darf die 
Zulassung nach Absatz 1 mehr als 25 000 zeitgleich anwesende 
Personen umfassen.

(3) Die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung kann 
über Absatz 1 hinaus im Einvernehmen mit der für Gesundheit 
zuständigen Senatsverwaltung in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. 
Die Kriterien, die für die Zulassung eines Antrags nach Satz 1 
mindestens erfüllt sein müssen, kann die jeweils fachlich zustän-
dige Senatsverwaltung in einem bereichsspezifischen Hygiene-
rahmenkonzept festlegen.“

17. In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „20. August 2021“ durch die 
Angabe „11. September 2021“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. August 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung
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